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Reform der beruflichen 
Vorsorge

Für viele Menschen ist die berufliche Vorsorge (2. Säule) 
eine wichtige Ergänzung zur AHV (1. Säule). Während ihres 
Berufslebens sparen sie mit ihren Lohnbeiträgen und den Beiträ-
gen ihrer Arbeitgeber in der Pensionskasse ein Altersguthaben 
an. Damit wird später die Pensionskassenrente bezahlt. Bis zu 
einem bestimmten Einkommen legt das Gesetz fest, wie viel 
Rente pro gesparten Franken mindestens ausbezahlt werden 
muss. Wegen zu tiefer Erträge an den Finanzmärkten und wegen 
der steigenden Lebenserwartung sind die Renten im sogenann-
ten obligatorischen Teil der beruflichen Vorsorge aber nicht 
mehr ausreichend finanziert. Davon betroffen sind insbesondere 
Pensionskassen, die nur das gesetzliche Minimum oder ein wenig 
mehr anbieten. Hinzu kommt ein zweites Problem: Wer wenig 
verdient, hat später keine oder eine sehr kleine Pensionskassen-
rente. Darunter sind überdurchschnittlich viele Frauen, weil sie 
häufig Teilzeit arbeiten oder in Branchen mit tiefen Löhnen.

Ausgangslage

Die Reform sieht Massnahmen vor, mit denen die künfti-
gen Renten sicherer finanziert werden. Zudem werden viele 
Geringverdienende später eine höhere Rente erhalten: Sie und 
ihre Arbeitgeber bezahlen dafür jeden Monat höhere Spar-
beiträge als heute. Die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer haben eine Pensionskasse, die deutlich mehr als die 
gesetzlichen Mindestleistungen anbietet. In dieser Hinsicht  
hat die Reform auf sie wenig Auswirkungen. Die Renten von 
Menschen, die bereits pensioniert sind, sind von der Reform 
nicht betroffen.

In KürzeIn Kürze

Vorlage im Detail  20
Argumente  26
Abstimmungstext  30

Die Vorlage
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Nein
Laut dem Komitee sinken die Renten aus den Pensions-

kassen seit Jahren und sind für viele Arbeitnehmende zu tief. 
Mit der Reform drohten zusätzliche Rentenkürzungen. Die 
Versicherten würden mehr bezahlen, aber weniger Rente 
erhalten. Dagegen schöpfe die Finanzindustrie Milliarden ab – 
auf Kosten der Versicherten.

bvg-bschiss.ch

Wollen Sie die Änderung vom  
17. März 2023 des Bundesgesetzes über 
die berufliche Alters-, Hinterlassenen- 
und Invalidenvorsorge (BVG) (Reform der  
beruflichen Vorsorge) annehmen?

Abstimmungsfrage

Ja
Für Bundesrat und Parlament ist die Reform nötig, damit 

die künftigen Renten der obligatorischen beruflichen Vorsorge 
wieder ausreichend und langfristig finanziert sind. Menschen, 
die wenig verdienen, sind im Alter besser abgesichert. Davon 
profitieren vor allem Frauen. 

admin.ch/bvg-reform

Empfehlung von 
Bundesrat und 
Parlament

Empfehlung des 
Referendums-
komitees

Abstimmung  
im Nationalrat

Abstimmung  
im Ständerat

 113 Ja
 69 Nein

 15 Enthaltungen

 29 Ja
 8 Nein

 5 Enthaltungen

https://bvg-bschiss.ch/
https://www.admin.ch/bvg-reform
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Im Detail Reform der beruflichen Vorsorge

Die schweizerische Altersvorsorge stützt sich auf drei Säulen: 

Die 1. Säule ist die staatliche Vorsorge. In der Alters- und Hinterlas-
senenversicherung (AHV) sind grundsätzlich alle Personen versi-
chert, die in der Schweiz wohnen oder arbeiten. Die AHV sichert 
den Grundbedarf aller Rentnerinnen und Rentner. Wenn die Rente 
nicht zur Existenzsicherung reicht, helfen Ergänzungsleistungen, 
den Lebensbedarf zu decken.

Die 2. Säule ist die berufliche Vorsorge. Zusammen mit der  
AHV ermöglicht sie es, nach der Pensionierung den gewohnten 
Lebensstandard in angemessener Weise zu halten. Hierzu sind 
Erwerbs tätige ab einem bestimmten Einkommen einer Pensions-
kasse angeschlossen. Das Gesetz schreibt bestimmte Mindestleis-
tungen der Pensionskassen vor. Die vorliegende Reform betrifft nur  
diese Mindestleistungen, also den obligatorischen Teil der beruf-
lichen Vorsorge.

Die 3. Säule ist die private Vorsorge. Erwerbstätige können freiwil-
lig einen bestimmten Betrag auf ein spezielles Bankkonto oder in 
eine Lebensversicherung einzahlen. Damit können im Alter indivi-
duelle Bedürfnisse gedeckt werden. 

Im Detail

Vorlage im Detail

Argumente Referendumskomitee  26
Argumente Bundesrat und Parlament  28
Abstimmungstext  30

Die drei Säulen der 
Altersvorsorge
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Die berufliche Vorsorge ist für viele Menschen in der 
Schweiz ein wichtiger Teil der Altersvorsorge. Die Versicherten 
sparen in ihrer Pensionskasse mit ihren monatlichen Lohnbei-
trägen und den Beiträgen ihrer Arbeitgeber ein persönliches 
Altersguthaben an. Dieses wird von den Pensionskassen ange-
legt, und daraus wird später die Pensionskassenrente finanziert.  
In den letzten Jahren ist die berufliche Vorsorge zunehmend 
unter Druck geraten. Erstens erzielen die Pensionskassen  
auf den angelegten Altersguthaben weniger Erträge, als für  
die Finanzierung der Renten nötig wäre. Zweitens steigt die 
Lebenserwartung, und die Renten müssen deshalb länger 
ausbezahlt werden. 

Das Gesetz schreibt in der beruflichen Vorsorge Mindest-
leistungen vor, auf welche die Versicherten Anspruch haben. 
Für diesen sogenannten obligatorischen Teil ist festgelegt,  
mit welchem Prozentsatz (Umwandlungssatz) das angesparte 
Altersguthaben in eine Rente umgerechnet werden muss. 
Dieser Prozentsatz ist heute zu hoch. Denn wegen der zu 
tiefen Erträge und der steigenden Lebenserwartung reichen 
die Altersguthaben der Pensionierten nicht mehr aus, um 
deren Renten zu bezahlen. Die Renten sind im obligatorischen 
Teil der beruflichen Vorsorge also derzeit nicht ausreichend 
finanziert. 

In Pensionskassen, die nur das gesetzliche Minimum 
anbieten oder ein wenig mehr, gibt es eine Querfinanzierung 
von Renten auf Kosten von Erwerbstätigen. Damit diese  
Pensionskassen die gesetzlich vorgeschriebenen Renten der 
Pensionierten bezahlen können, greifen sie auf Erträge zurück,  
die sie mit den Altersguthaben von Erwerbstätigen erzielen. 
Diese Querfinanzierung schmälert die künftigen Renten  
der Erwerbstätigen und widerspricht dem Prinzip der 2. Säule, 
wonach jede und jeder für die eigene Rente spart.

Um die Probleme in der 2. Säule anzugehen, haben der 
Bundesrat und das Parlament eine Reform der beruflichen 
Vorsorge beschlossen. Die Reform betrifft in erster Linie Pen-
sionskassen, die nur die gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-
leistungen anbieten oder nur wenig mehr. Vor allem Personen 
mit tiefen Einkommen, die bei diesen Kassen versichert sind, 
werden besser abgesichert. Sie und ihre Arbeitgeber bezahlen 

Pensionskassen 
stehen unter Druck

Renten sind nicht 
ausreichend 
finanziert

Querfinanzierung 
auf Kosten von 
Erwerbstätigen

Wer ist von der 
Reform betroffen?
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dafür jeden Monat höhere Sparbeiträge als bisher. Die meisten 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben eine berufliche 
Vorsorge, die so deutlich über die gesetzlichen Mindestleistun-
gen hinausgeht, dass die Reform auf ihre Renten keine direk-
ten Auswirkungen hat. Alle Arbeitnehmenden und ihre Arbeit-
geber finanzieren aber einen Teil des Rentenzuschlags für die 
Übergangsgeneration. Wer heute bereits eine Rente bezieht, 
ist von der Reform nicht betroffen.

Die Reform geht das Finanzierungsproblem an, das durch 
die höhere Lebenserwartung und die zu tiefen Erträge auf 
dem Altersguthaben entsteht. Dazu wird der Umwandlungs-
satz in der obligatorischen beruflichen Vorsorge von heute  
6,8 Prozent auf 6,0 Prozent gesenkt. Dieser Prozentsatz gibt an, 
wie hoch später die Rente sein wird. Bei einem Altersguthaben 
von 100 000 Franken beträgt die jährliche Rente heute  
6800 Franken. Mit der Reform würde sie nach der Senkung  
des Umwandlungssatzes noch 6000 Franken betragen.

Um eine Kürzung der künftigen Renten möglichst zu 
verhindern, haben Bundesrat und Parlament Ausgleichsmass-
nahmen beschlossen, mit denen die Senkung des Umwand-
lungssatzes kompensiert werden soll. Trotzdem kann die  
Reform in gewissen Fällen zu tieferen Renten in der obliga-
torischen beruflichen Vorsorge führen. 

Eine erste Ausgleichsmassnahme sieht vor, dass der ver-
sicherte Lohn in der obligatorischen beruflichen Vorsorge 
erhöht wird. In der 2. Säule ist nämlich nicht der ganze Lohn 
versichert, sondern es wird ein bestimmter Betrag abgezogen, 
der sogenannte Koordinationsabzug. Heute werden, unabhän-
gig von Lohn und Beschäftigungsgrad, 25725 Franken abgezo-
gen. Dieser Koordinationsabzug wirkt sich besonders stark auf 
Angestellte mit geringem Einkommen aus. Die Reform sieht 
vor, dass statt eines fixen Beitrags künftig vom Lohn 20 Prozent
abgezogen werden. Versichert sind somit neu 80 Prozent des 
Lohns.1 Damit ist insbesondere bei tiefen Einkommen ein deutlich 
grösserer Teil des Lohns versichert als heute, und dadurch ist 
später meist auch die Rente deutlich höher. Die Erhöhung des 

1 Im obligatorischen Teil der beruflichen Vorsorge lässt sich der Lohn 
bis zu einer Höhe von 88 200 Franken versichern.

Senkung des  
Umwandlungs-
satzes

Ausgleichsmass-
nahmen

Versicherter Lohn  
wird erhöht
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versicherten Lohns führt dazu, dass die betroffenen Arbeitneh-
menden und Arbeitgeber höhere Lohnbeiträge von jährlich 
schätzungsweise 1,4 Milliarden Franken in die Pensionskasse 
einzahlen.2

Als zweite  Ausgleichsmassnahme ist für die Übergangsge-
neration ein Rentenzuschlag vorgesehen. Weil der versicherte 
Lohn erhöht wird, zahlen die betroffenen Versicherten  
und ihre Arbeitgeber jeden Monat höhere Lohnbeiträge in  
die Pensionskasse ein. Sie erhöhen so das Altersguthaben. 
Dieses verstärkte Sparen fürs Alter entfaltet seine Wirkung 
jedoch erst nach einer gewissen Zeit. Bei Personen, die in den  
15 Jahren nach dem Inkrafttreten der Reform pensioniert 
werden, vermag das höhere Altersguthaben den tieferen 
Umwandlungssatz bis zur Pensionierung nicht auszugleichen. 
Deshalb sieht die Reform einen Rentenzuschlag vor. Die Höhe 

2 Schätzung des Bundesamts für Sozialversicherungen von März 2023 
(  parlament.ch > Services > News > Medienmitteilung SGK-N 
vom 15. März 2023 > Beilagen > Übersichtstabelle zu den Aus-
gleichsmodellen, S. 2).

Rentenzuschlag  
für Übergangs
generation

https://www.parlament.ch/centers/documents/de/BVG-Reform-Ubersichtstabelle-zum-Ausgleichsmodell-nach-der-EK-vom-15-03-2023-D.pdf
https://www.parlament.ch/centers/documents/de/BVG-Reform-Ubersichtstabelle-zum-Ausgleichsmodell-nach-der-EK-vom-15-03-2023-D.pdf
https://www.parlament.ch/centers/documents/de/BVG-Reform-Ubersichtstabelle-zum-Ausgleichsmodell-nach-der-EK-vom-15-03-2023-D.pdf
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des Zuschlags hängt vom Geburtsjahr und vom angesparten 
Altersguthaben ab.3 Der Zuschlag beträgt höchstens 200 Fran-
ken pro Monat und wird lebenslang ausbezahlt. Er wird insge-
samt schätzungsweise rund 800 Millionen Franken pro Jahr 
kosten und wird von den Pensionskassen sowie über Lohnbei-
träge aller Arbeitnehmenden und Arbeitgeber finanziert. 

In der obligatorischen beruflichen Vorsorge besteht 
neben der unzureichenden Finanzierung der Renten ein weite-
res Problem: Es sind nur Personen versichert, die bei einem 
einzelnen Arbeitgeber in einem Jahr mehr als 22 050 Franken 
verdienen. Wer diese Eintrittsschwelle nie oder nur in einzel-
nen Jahren erreicht, hat später keine oder nur eine kleine 
Rente aus der 2. Säule. Das betrifft vor allem Frauen. Sie arbei-
ten überdurchschnittlich häufig Teilzeit und sind überdurch-
schnittlich oft bei mehreren Arbeitgebern mit kleinen Pensen 
angestellt. Frauen arbeiten zudem häufiger in Branchen  
mit tiefen Löhnen. Aus diesen und weiteren Gründen sind die 
Pensionskassenrenten der Frauen im Durchschnitt fast  
50 Prozent tiefer als die der Männer.4

Um die berufliche Vorsorge von Personen mit  
tiefen Einkommen zu verbessern, wird die Eintrittsschwelle  
für den Zugang zur Versicherung von 22 050 Franken auf  
19 845 Franken gesenkt. So werden schätzungsweise  
70 000 Personen zusätzlich in der 2. Säule versichert sein.5  

Diese Personen bezahlen neu obligatorisch Beiträge in  
die 2. Säule ein, und neu bezahlen auch ihre Arbeitgeber  
für sie Beiträge. 

3 Wer über ein Altersguthaben von mehr als 441 000 Franken verfügt, 
erhält keinen Rentenzuschlag.

4 Bundesamt für Statistik (  bfs.admin.ch > Statistiken finden > 
20 – Wirtschaftliche und soziale Situation der Bevölkerung > 
Gleichstellung von Frau und Mann > Einkommen > Pension gap).

5 Schätzung des Bundesamts für Sozialversicherungen von März 2023 
(  parlament.ch > Services > News > Medienmitteilung SGK-N vom 
15. März 2023 > Beilagen > Übersichtstabelle zu den Ausgleichsmo-
dellen, S. 1).

Wer wenig ver-
dient, ist schlecht 
abgesichert

Besserer Zugang  
für Geringverdie-
nende

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation-bevoelkerung/gleichstellung-frau-mann/einkommen/pension-gap.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation-bevoelkerung/gleichstellung-frau-mann/einkommen/pension-gap.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation-bevoelkerung/gleichstellung-frau-mann/einkommen/pension-gap.html
https://www.parlament.ch/centers/documents/de/BVG-Reform-Ubersichtstabelle-zum-Ausgleichsmodell-nach-der-EK-vom-15-03-2023-D.pdf
https://www.parlament.ch/centers/documents/de/BVG-Reform-Ubersichtstabelle-zum-Ausgleichsmodell-nach-der-EK-vom-15-03-2023-D.pdf
https://www.parlament.ch/centers/documents/de/BVG-Reform-Ubersichtstabelle-zum-Ausgleichsmodell-nach-der-EK-vom-15-03-2023-D.pdf
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Die Erhöhung des versicherten Lohns und die Senkung 
der Eintrittsschwelle sind zwei Massnahmen, die auf Personen 
mit geringem Einkommen abzielen: Sie werden dadurch besser 
versichert. Damit sie überhaupt eine Rente oder eine höhere 
Rente erhalten, bezahlen sie und ihre Arbeitgeber mehr 
Sparbeiträge.

Wie viel Geld monatlich in der 2. Säule angespart wird,  
ist nicht nur abhängig von der Lohnhöhe und von der Pensions-
kasse, sondern auch vom Alter der versicherten Person. Mit 
zunehmendem Alter steigen die Beiträge von Arbeitnehmer- 
und Arbeitgeberseite. Ein Arbeitgeber muss für ältere Ange-
stellte also höhere Lohnbeiträge zahlen als für jüngere.  
Dies kann ältere Personen auf dem Arbeitsmarkt benachteili-
gen. Deshalb sieht die Reform vor, den Unterschied zwischen  
den Beiträgen für ältere und für jüngere Arbeitnehmende  
zu verkleinern. Der Prozentsatz für die Altersgruppe der  
25- bis 34-Jährigen wird leicht erhöht, für die anderen Alters-
gruppen wird er leicht gesenkt.

Ohne Senkung des Umwandlungssatzes werden Pensions-
kassen, die nur Minimalleistungen anbieten, weiterhin Erträge 
aus dem Altersguthaben von Erwerbstätigen für Renten von 
Pensionierten einsetzen. Dadurch fallen deren künftige Renten 
weiterhin tiefer aus, als sie ohne eine solche Querfinanzierung 
wären. Für die genannten Pensionskassen besteht zudem bei 
einem Nein nach wie vor ein erhöhtes Risiko für Finanzierungs-
lücken. Diese müssten notfalls von den Versicherten dieser 
Pensionskassen und den Arbeitgebern mit zusätzlichen Beiträ-
gen geschlossen werden. Schliesslich hätten viele Personen, die 
wenig verdienen – hauptsächlich Frauen – weiterhin keine oder 
nur eine sehr geringe berufliche Vorsorge.

Höhere Renten für 
Geringverdienende

Tiefere Spar-
beiträge für ältere 
Arbeitnehmende

Was passiert bei 
einem Nein?
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Argumente Referendumskomitee

Die Renten aus den Pensionskassen sinken seit Jahren und 
sind für viele Arbeitnehmende zu tief. Mit dem BVG-Bschiss 
drohen den Versicherten zusätzliche Rentenkürzungen von bis 
zu 3200 Franken jährlich. Und dafür sollen sie jedes Jahr  
2,1 Milliarden Franken mehr in die Pensionskassen einbezah-
len. Kurz gesagt: Die Versicherten bezahlen mehr, erhalten 
aber weniger Rente. Anders sieht die Rechnung für die Finanz-
industrie aus: Sie schöpft weiterhin Milliarden ab – auf Kosten 
der Versicherten. 

Die Pensionskassenrenten sinken seit Jahren. Es gibt 
immer weniger Rente für das Geld. Jetzt kommt es noch  
happiger. Mit dem BVG-Bschiss sinken die Renten um bis zu 
3200 Franken jährlich. Besonders betroffen sind Arbeitneh-
mende über 50 Jahren und die Mittelschicht. Aber auch  
Jungen drohen Renteneinbussen. Gleichzeitig bleibt das  
Problem des fehlenden Teuerungsausgleichs ungelöst –  
das trifft insbesondere die Rentner. 

Mit dem BVG-Bschiss steigen die obligatorischen Lohn-
abzüge. Die Beschäftigten müssen damit jährlich 2,1 Milliarden 
Franken mehr in die Pensionskassen einbezahlen. Die Kosten 
pro Arbeitnehmer steigen um bis zu 2400 Franken jährlich. 
Personen mit tiefen Löhnen sind besonders stark betroffen. 
Obwohl gerade sie am meisten unter den höheren Lebenshal-
tungskosten leiden.

Die Reform ignoriert, dass die Pensionskassen auf Kosten 
der Versicherten immer mehr überhöhte Reserven anhäufen. 
Das führt zu tieferen Renten im Alter. Nicht gelöst ist auch das 
Problem der steigenden Verwaltungskosten, wodurch weniger 
Geld bei den Versicherten ankommt. Die Reform führt im 
Gegenteil zu zusätzlicher Bürokratie und willkürlichen Renten-
entscheiden. Darüber klagen auch die Pensionskassen.

Zweite Vorlage: Reform der beruflichen Vorsorge

Argumente

Argumente

Argumente Referendumskomitee

Noch weniger 
Rente …

… trotz stark 
steigenden 
Beiträgen

Praxisfremder 
Pfusch
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Der Text auf dieser Doppelseite stammt vom Referendumskomitee. 
Es ist für den Inhalt und die Wortwahl verantwortlich.

Mit der Reform werden insbesondere Frauen zur Kasse 
gebeten – ohne dass ihnen eine höhere Rente garantiert wird. 
Viele Berufstätige mit Betreuungsaufgaben werden im Alter 
nicht besser dastehen. Denn Lösungen für familienbedingte 
Erwerbsunterbrüche und Teilzeitarbeit fehlen. Und viele  
Mehrfachbeschäftigte wie beispielsweise Tagesmütter oder 
Putzfrauen werden weiterhin keinen Pensionskassenanschluss 
haben.

Heute zweigen Banken, Makler, Manager und Experten 
jährlich über 7 Milliarden aus unseren Pensionskassen ab. Der 
BVG-Bschiss ändert daran nichts, im Gegenteil. Mit der Reform 
wird der BVG-Kuchen grösser, aus dem sie sich bedienen kön-
nen. Während immer weniger bei den Versicherten ankommt. 
Das ist inakzeptabel.

Darum empfiehlt das Referendumskomitee:

Nein
 bvg-bschiss.ch

Teure Mogel-
packung für die 
Frauen

Ungehemmte 
Geldabflüsse

Empfehlung  
des Referendums-
komitees

https://bvg-bschiss.ch/
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Argumente Bundesrat und Parlament

Die berufliche Vorsorge ist ein wichtiger Pfeiler der Altersvor-
sorge in der Schweiz. Seit rund 20 Jahren wurde sie nicht mehr 
an die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen 
angepasst. Die vorliegende Reform ist nötig, um die Pensions-
kassenrenten wieder ausreichend zu finanzieren. Viele Personen, 
die wenig verdienen, werden dank der Reform künftig besser 
versichert sein. Das betrifft vor allem Frauen. Bundesrat und 
Parlament befürworten die Vorlage insbesondere aus folgen-
den Gründen:

Die Reform passt die 2. Säule an die neuen Realitäten an. 
Vor mehr als 20 Jahren wurde die obligatorische berufliche 
Vorsorge letztmals umfassend reformiert. Seither hat sich  
viel verändert: Die Lebenserwartung ist gestiegen und die 
Renditen auf den Altersguthaben sind gesunken.

Die Reform verbessert die Altersvorsorge von Personen 
mit tieferen Einkommen. Eine Mehrheit davon sind Frauen. 
Dank der Reform erhalten viele von ihnen eine höhere Rente 
aus der 2. Säule. Andere erhalten überhaupt erstmals Zugang 
zu einer Pensionskasse. Das erhöht die soziale Sicherheit  
und trägt dazu bei, die Rentenunterschiede zwischen Frauen 
und Männern zu verkleinern. 

In der beruflichen Vorsorge gilt, dass alle für die eigene 
Rente sparen. Dieses Prinzip wird heute von Pensionskassen, 
die nur Minimalleistungen anbieten, verletzt. Diese Pensions-
kassen sind gezwungen, einen Teil der Renten der Pensionierten 
mit den Erträgen aus dem Kapital von Erwerbstätigen zu 
bezahlen. Dadurch fällt die künftige Rente dieser Erwerbstäti-
gen tiefer aus. Die Reform verringert die Querfinanzierung auf 
Kosten von Erwerbstätigen.

Mit der Reform erhalten Pensionskassen, die nur die 
gesetzlichen Mindestleistungen oder nur wenig mehr anbie-
ten, eine solidere finanzielle Basis. Davon profitieren die  
Versicherten: Das Risiko sinkt, dass sie für Finanzierungslücken 
aufkommen müssen. 

Zweite Vorlage: Reform der beruflichen Vorsorge

Argumente Bundesrat und Parlament

Reform ist 
überfällig

Höhere Renten  
für Frauen

Wieder für  
die eigene  
Rente sparen

Pensionskassen 
stabilisieren
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Heute zahlen Arbeitgeber für ältere Erwerbstätige mehr 
als doppelt so hohe Lohnbeiträge in die Pensionskasse ein wie 
für jüngere. Das kann Arbeitgeber davon abhalten, ältere 
Personen einzustellen. Deshalb werden die Lohnbeiträge für 
jüngere Angestellte erhöht und für ältere Angestellte gesenkt. 
So verringert die Reform die mögliche Benachteiligung älterer 
Erwerbstätiger auf dem Arbeitsmarkt.

Die Reform sorgt für ein besseres finanzielles Gleichge-
wicht bei den Pensionskassen, die vor allem Erwerbstätige mit 
tiefen Löhnen versichern. Sie erleichtert den Zugang zur beruf-
lichen Vorsorge und schützt so besser vor prekären finanziellen 
Verhältnissen im Alter. Die Reform stärkt die Altersvorsorge, 
damit sich die Menschen in der Schweiz auch künftig auf sie 
verlassen können.

Aus all diesen Gründen empfehlen Bundesrat und Parla-
ment, die Reform der beruflichen Vorsorge anzunehmen.

Ja
 admin.ch/bvg-reform

Chancen für ältere 
Arbeitnehmende 
erhöhen

Reform stärkt die 
Altersvorsorge

Empfehlung  
von Bundesrat  
und Parlament

https://www.admin.ch/bvg-reform
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Ja Reform der beruflichen Vorsorge  

Nein Volksinitiative «Für die Zukunft unserer  
Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative)»  

Bundesrat und Parlament empfehlen,  
am 22. September 2024 wie folgt zu stimmen:

VoteInfo
Die App zu den Abstimmungen
Mit Erklärvideos und Resultaten 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/abstimmungen.html
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